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Gewährleistung eines landesweit dichten
Hochbreitbandangebots (Kt.Iv. 16.306)

Post und Telekommunikation

Eine Standesinitiative des Kantons Tessin forderte die Gewährleistung eines landesweit
dichten Hochbreitbandangebots und forderte den Bund auf, im Rahmen seiner
Kompetenzen in jenen Regionen der Schweiz aktiv zu werden, in welchen das
Hochbreitbandnetz von den Telekommunikationsunternehmen aus wirtschaftlichen
Gründen nicht realisiert wird. Der Bund soll im Rahmen des Fernmeldegesetzes, des
Bundesgesetzes über Regionalpolitik und des neuen Finanzausgleichs über
Direktfinanzierungen sowie über eine Neudefinition der Grundversorgung ein
landesweit dichtes Hochbreitbandangebot gewährleisten. Den Anstoss zur
Standesinitiative gab die SP Tessin, die Bezug nahm auf eine kantonale Motion der
Tessiner FDP zum Ausbau des Glasfasernetzes im Tessin. Die Initiative war am 21. März
2016 im Kantonsparlament angenommen worden.

Im Ständerat wurde im März 2017 über die Standesinitiative debattiert. Die KVF-SR
hatte dem Rat beantragt, der Initiative keine Folge zu geben, da das Anliegen des
Kantons Tessin im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes aufgenommen werden
könne. Eine Minderheit Abate (fdp, TI) beantragte hingegen, Folge zu geben. In der
Ratsdebatte äusserten viele Stimmen Unterstützung für die Minderheit Abate, da ihnen
das Anliegen von grosser Wichtigkeit schien. Die kleine Kammer gab schliesslich mit 27
zu 13 Stimmen (ohne Enthaltungen) Folge. 
Im April 2017 entschied die KVF-NR ohne Gegenstimme, der Standesinitiative Folge zu
geben: Die Kommission erachte die Versorgung mit einem Hochbreitbandnetz als
zentral für die wirtschaftliche Entwicklung von Randregionen. Die Ausarbeitung eines
Erlassentwurfs könne im Zusammenhang mit der Beratung zur Revision des
Fernmeldegesetzes vorgenommen werden. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.04.2017
NIKLAUS BIERI

Im April 2017 hatte die KVF-NR die Bundesverwaltung beauftragt, die Kosten, welche
mit dem im Rahmen der Standesinitiative Tessin geforderten Ausbau eines
schweizweiten Hochbreitbandnetzes verbunden wären, zu berechnen. Zudem sollten
die in der Standesinitiative geforderten Instrumente geprüft werden. Dieser Bericht der
Bundesverwaltung erschien im Januar 2018, basierend auf einer Studie des
Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK). Er kam
zum Schluss, dass der Netzausbau in der Schweiz dem Markt überlassen werden könne.
Dieser marktgetriebene Ausbau würde bei einer Bandbreite von bis zu 100 Mbit/s 94
Prozent der Wohnungen und Geschäfte erreichen. Gemäss den Berechnungen des WIK
würden somit nur sechs Prozent der Anschlüsse nicht in den Genuss einer sehr hohen
Internetgeschwindigkeit kommen, die dortige Netzabdeckung sei aber immer noch sehr
gut. Die in der Initiative genannten Instrumente zur Umsetzung eines flächendeckenden
Hochbreitbandangebotes seien nicht praktikabel, folgerte der Bericht. Das FMG, die
NRP und die NFA räumten dem Bund nämlich keine entsprechenden Kompetenzen für
staatliche Fördermassnahmen ein. Entsprechend müssten neue Grundlagen geschaffen
werden, wenn man dem Anliegen der Standesinitiative tatsächlich entsprechen wolle. 2

BERICHT
DATUM: 19.01.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Standesinitiative Tessin zur Gewährleistung eines landesweit dichten
Hochbreitbandangebots war 2017 Folge gegeben worden. Das Geschäft wurde der KVF-
NR zugewiesen, welche bis zur Sommersession 2019 eine Vorlage ausarbeiten sollte. Mit
dem Hinweis auf laufende Arbeiten in der Verwaltung zur Anpassung der
Grundversorgungsbestimmung im Rahmen der Umsetzung einer Motion Candinas
beantragte die Kommission dem Rat im Frühling 2019, die Behandlungsfrist der
Standesinitiative um zwei Jahre bis 2021 zu verlängern. Der Rat kam diesem Antrag im
März 2019 stillschweigend nach. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
NIKLAUS BIERI
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Die KVF-NR hatte im Sommer 2020 beschlossen, einen Entscheid bezüglich der
weiteren Arbeiten zur Initiative des Kantons Tessin betreffend der Gewährleistung
eines landesweit dichten Hochbreitbandangebots auszusetzen. Da der Ständerat
jedoch seinerseits im Dezember 2020 beschlossen hatte, die von der grossen Kammer
bereits angenommene Motion 20.3915 zu sistieren und die Beratung der
Standesinitiative Tessin abzuwarten, hielt sie im Februar 2021 fest, dass die Verwaltung
bis im nächsten Quartal Vorschläge ausarbeiten soll, wie die Forderungen der Initiative
umgesetzt werden könnten. Diese Vorschläge sollen sich wiederum an der Motion
20.3915 orientieren. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.02.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Frühjahressession 2021 stimmte der Nationalrat einer Fristverlängerung für die
Standesinitiative Tessin zur Gewährleistung eines landesweit dichten
Hochbreitbandangebots zu. Damit bekam das Parlament bis zur Sommersession 2023
Zeit, eine Vorlage zur Umsetzung der kantonalen Initiative auszuarbeiten. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 19.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die KVF-NR befasste sich im April 2021 erneut mit der Initiative des Kantons Tessin
betreffend die Gewährleistung eines landesweit dichten Hochbreitbandangebots,
welcher im Jahr 2017 Folge gegeben worden war. Sie liess sich im Rahmen dieser
Sitzung von der Verwaltung über den Stand der Umsetzung der Initiative informieren
und führte eine Aussprache mit dem Präsidium der ComCom. Zudem beschloss sie, ein
Postulat (Po. 21.3461) einzureichen, das den Bundesrat beauftragen soll, eine
Hochbreitbandstrategie vorzulegen. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.04.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Da der Bundesrat bis im Sommer 2023 einen Postulatsbericht zur
Hochbreitbandstrategie des Bundes ausarbeiten wird, beantragte die KVF-NR im April
2023 mit 22 zu 3 Stimmen, die Standesinitiative des Kantons Tessin zur
Gewährleistung eines landesweit dichten Hochbreitbandangebots bis zur
Sommersession 2025 zu sistieren. Vom Bericht erhoffte sich die Kommission vertiefte
Informationen, um sich besser mit der Thematik beschäftigen zu können. Die
Kommission gab zu Protokoll, dass der Zugang zu schnellem Internet für die Entwicklung
der Randregionen von grosser Bedeutung sei. Forderungen für eine Erhöhung der
Internet-Mindestgeschwindigkeit auf 80 Megabit pro Sekunde waren bereits in einer
eigenen, vom Ständerat sistierten Kommissionsmotion (Mo. 20.3915) geäussert worden.
Auch diese Forderung werde im genannten Postulat geprüft. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.04.2023
MARCO ACKERMANN

Diskussionslos folgte der Nationalrat im Juni 2023 dem Antrag seiner KVF-NR und
verlängerte die Behandlungsfrist für eine Standesinitiative des Kantons Tessin zur
Gewährleistung eines landesweit dichten Hochbreitbandangebots bis zur
Sommersession 2025. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.06.2023
MARCO ACKERMANN

Erhöhung der Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der
Grundversorgung auf 10 Megabit pro Sekunde

Post und Telekommunikation

Eine im April 2016 eingereichte Motion Candinas (cvp, GR) zur Erhöhung der Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 10 Megabit pro Sekunde wurde im
Mai 2017 im Nationalrat angenommen. Zwar betonte Bundesrätin Leuthard im Rat, die
Internet-Grundversorgung sei im Land vergleichsweise gut und eine Erhöhung gemäss
der Motion würde wohl eine Verdoppelung der Zahl der Mobilfunkantennen bedeuten,
das Ratsplenum stimmte der Motion aber trotzdem mit 102 zu 86 Stimmen (3
Enthaltungen) zu. 9

MOTION
DATUM: 30.05.2017
NIKLAUS BIERI
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Die kleine Kammer nahm sich als Zweitrat im März 2018 der Motion Candinas (cvp, GR)
zur Erhöhung der Internet-Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 10
Megabit pro Sekunde an. Obschon Bundesrätin Leuthard vehement darauf hinwies, dass
eine solche Erhöhung der Grundversorgung kaum machbar und mit hohen Kosten
verbunden wäre, und sie den Berggemeinden, welche die dazu notwendigen
zusätzlichen Mobilfunkanlagen bewilligen müssten, „viel Glück“ wünschte, nahm der
Ständerat die Motion mit 22 zu 9 Stimmen (5 Enthaltungen) an. 10

MOTION
DATUM: 05.03.2018
NIKLAUS BIERI

Im Herbst 2020 schrieben National- und Ständerat eine Motion Candinas (cvp, NR)
betreffend die Erhöhung der Internet-Mindestgeschwindigkeit in der
Grundversorgung ab. Der Bundesrat hatte die Motion zur Abschreibung beantragt,
nachdem er im Oktober 2019 mit einer Verordnungsänderung verfügt hatte, dass die
Mindestbandbreite in der Grundversorgung auf 10 Mbit/S erhöht wird. 11

MOTION
DATUM: 14.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Erhöhung der Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der
Grundversorgung auf 80 Megabit pro
Sekunde (Mo. 20.3915)

Post und Telekommunikation

Die KVF-NR forderte den Bundesrat im Juni 2020 auf, die Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 80 Megabit pro Sekunde zu
erhöhen. Es gehe nicht an, dass circa ein Viertel aller Haushalte und Unternehmen in
peripheren Gebieten mit einer sehr tiefen Internetgeschwindigkeit leben müssten. Um
diesen digitalen Stadt-Land-Graben zu eliminieren, müsse rasch gehandelt werden und
die Fernmeldedienstverordnung entsprechend revidiert werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion. Das Ziel der Grundversorgung gemäss
Fernmeldegesetz bestehe darin, der gesamten Bevölkerung ein Angebot an
grundlegenden Telecomdiensten zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen.
Die derzeit garantierte Leistung von zehn Megabit pro Sekunde sei für zahlreiche
Dienste, wie etwa Videostreaming, Onlineshopping oder die Benutzung von Social
Media, ausreichend. Die Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben sei damit
sichergestellt. Es wäre zudem ein grosser Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit, wenn
diese hohe Mindestgeschwindigkeit verordnet würde. Auch wären die Kosten gemäss
Bundesrat sehr hoch. Eine Studie des BAKOM sei zum Schluss gekommen, dass der
Ausbau eines leitungsgebundenen Hochbreitbandnetzes Investitionen von mindestens
CHF 3.6 Mrd. mit sich bringen würde.
Der Nationalrat beugte sich in der Herbstsession 2020 über das Geschäft. Nachdem im
Plenum keine neuen Argumente vorgebracht wurden, nahm die grosse Kammer das
Geschäft in der Abstimmung deutlich an (176 zu 2 Stimmen, 3 Enthaltungen). 12

MOTION
DATUM: 10.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat nahm in der Wintersession 2020 einen Ordnungsantrag Ettlin (cvp, OW)
an und sistierte die Motion der KVF-NR bezüglich der Erhöhung der Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung um höchstens ein Jahr. Ettlin
begründete den Antrag auf Sistierung mit den Arbeiten zur Umsetzung der
Standesinitiative des Kantons Tessin «Gewährleistung eines landesweit dichten
Hochbreitbandangebots», welcher bereits im Jahr 2017 Folge gegeben worden war. Die
Initiative verfolge dasselbe Ziel wie die vorliegende Motion, erlaube bei der Umsetzung
aber einen grösseren Spielraum. 13

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Nachdem der Ständerat eine Motion der KVF-NR im Dezember 2021 ein zweites Mal
sistiert hatte, beriet er sie in der Wintersession 2023. Zentrales Anliegen der Motion
war es, die Internet-Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf mindestens
80 Megabit pro Sekunde zu erhöhen. 
Für die KVF-SR erläuterte Stefan Engler (mitte, GR), dass das Anliegen der Motion
inzwischen in verschiedenen Vorstössen aufgegriffen worden sei und die Kommission
entsprechend die Ablehnung der Motion beantrage. Allen voran garantiere die
Anpassung der Verordnung über Fernmeldedienste ab dem 1. Januar 2024 eine erhöhte

MOTION
DATUM: 04.12.2023
LENA BALTISSER
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Download-Geschwindigkeit für alle Haushalte. Weiter habe der Bundesrat im Bericht
zur Hochbreitbandstrategie des Bundes entsprechende Massnahmen dargelegt. Engler
unterstrich dabei aber, dass eine rasche Umsetzung des Ausbaus der
Hochbreitbandstrategie zentral sei, um mit der fortschreitenden Digitalisierung
mitzuhalten. Bundesrat Albert Rösti schloss sich der Argumentation der KVF-SR an und
gab ebenfalls an, dass die Forderungen der Motion bereits andernorts aufgenommen
worden seien. 
Der Ständerat folgte der Empfehlung von Bundesrat und KVF-SR stillschweigend, womit
die Motion erledigt war. 14

Hochbreitbandstrategie des Bundes (Po.
21.3461)

Post und Telekommunikation

Ein im April 2021 eingereichtes Postulat der KVF-NR forderte den Bunderat dazu auf,
eine Hochbreitbandstrategie analog den Forderungen der Standesinitiative des
Kantons Tessin (Kt.Iv. 16.306) vorzulegen. Der Kommission schwebte dabei eine
Strategie zur Versorgung aller Gebiete der Schweiz «mit Hochbreitband von über 80
Mbit pro Sekunde» vor. Die dafür eingeforderte Unterstützung durch die öffentliche
Hand solle jedoch weder zu Wettbewerbsverzerrungen führen, noch private
Investitionen verhindern. In der Strategie, die in circa acht bis zehn Jahren umgesetzt
werden soll, müssen gemäss Kommission auch eine Kostenschätzung und Überlegungen
zu Finanzierungsquellen vorgenommen werden. Nachdem der Bundesrat die Annahme
des Kommissionspostulates empfohlen hatte, stimmte ihr der Nationalrat in der
Sommersession 2021 stillschweigend zu. 15

POSTULAT
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Schnelleres Internet in der Grundversorgung

Post und Telekommunikation

Der Bundesrat gab im Dezember 2022 bekannt, dass mittels Änderung der Verordnung
über Fernmeldedienste die Internet-Geschwindigkeit in der Grundversorgung auf den
1. Januar 2024 ausgebaut werde. Neu werde eine Übertragungsrate von 80 Mbit/s
angeboten, so wie es auch im überwiesenen Postulat 21.3461 der KVF-NR gefordert
worden war. Dies stelle insbesondere für Bewohnerinnen und Bewohner von
Randregionen eine Verbesserung dar. Die Kundschaft werde zwischen dem bisherigen
Internetzugang mit einer Down- und Upload-Geschwindigkeit von 10 Mbit bzw. 1 Mbit
pro Sekunde und dem neuen, etwas teureren Internetzugang von 80 bzw. 8 Mbit/s
wählen können.
Mit der Verordnungsänderung solle zudem das Prinzip der Subsidiarität besser
verankert werden. Folglich müsse kein Grundversorgungsangebot durch die Swisscom
bereitgestellt werden, sofern der Markt bereits Alternativen bereithält. Des Weiteren
solle die Grundversorgung technologieneutral gewährleistet werden. Dies bedeutet,
dass gewisse Regionen auch über Mobilfunk- oder Satellitenlösungen erschlossen
werden können.
Schliesslich informierte der Bundesrat auch darüber, dass Ende 2023 die
Grundversorgungskonzession der Swisscom auslaufe. Die ComCom werde alsbald die
Vergabe der künftigen Konzession ab 2024 lancieren. 16

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 16.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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ComCom Vergabe der künftigen
Grundversorgungskonzession ab 2024

Post und Telekommunikation

Im Mai 2023 entschied die ComCom, der Swisscom die Konzession für die
Grundversorgung im Fernmeldebereich für die Jahre 2024 bis Ende 2031 zu erteilen.
Sie verlängerte damit die Lizenz der Swisscom erneut, nachdem unter den für den
Auftrag geeigneten grossen Schweizer Telekomanbietern einzig die Swisscom Interesse
gezeigt hatte. Der Grundversorgungsauftrag umfasst den öffentlichen Festnetz-
Telefondienst, den Zugang zum Internet via Breitbandanschluss und besondere Dienste
für behinderte Personengruppen. Im Bereich der Internet-Breitbandgrundversorgung
wurde die Swisscom gemäss neuer Gesetzgebung dazu verpflichtet, ab dem Jahr 2024
landesweit eine Grundversorgung mit 80 Mbit/s Download- und 8 Mbit/s
Uploadgeschwindigkeit durch eine geeignete Technologie sicherzustellen, sofern nicht
andere Anbieter diese Versorgung in angemessener Form gewährleisten. 17

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.05.2023
MARCO ACKERMANN
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